
Vollziehungsdirektorium

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 2 (1798-1799)

PDF erstellt am: 27.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



mäßigen Ordnung, soll an diesem Fest den Vorsiz
führen, und im Namen der Nation die Preise aus-
theilen.

XIV. vas Vollzi'ehungsdl'rektorium ist bevollmach-
tiget, die Reàliflrung derjenigen Theile dieses Gesetzes

zu verschieben, deren Vollziehung in diesem Augen-
blicke allzugroßen Hindernissen ausgeftzt wäre. Es
wird demnach die Verfügungen desselben, in den v«r,
schieden«» Gemeinden Helveticas allmahlig und stu-
senweise oder zugleich und auf einmal in Ausführung
bringen, je nachdem die Bedürfnisse und Hülfsquelleu
derselben beschaffen sind, und überhaupt dem Unters
richte in jedem Orte alle die Ausdehnung und Ent-
wiklung verschaffen, welche die Lokalumffande gestatten.

Gesezgebung.
Senat, 7. November.

(Forksetzung.) /
Der Beschluß, welcher erklär!,^ daß das Helvetia

sche Postwesen unter Verwaltung (Regie) gebracht wen
den soll, wird verlesen; er ist mit Dringlichkeit
gleitet.

Zàslin begreift nicht, warum der grosse Rath
den gegenwärtigen, so wichtigen Beschluß mit Dring-
lichte:! begleitet hat. Murer glaubt, die Dringlich
kcit könne immer angenommen und die nöthige Uy-
tcrsuchung der wichtigen Frag? darum nicht versäumt
werden; er will den Beschluß an eine Kommission
weisen. Usteri ist gleicher Meinung ; dennoch wünscht
er sehr, der grosse Rath möchte künftig Beschlüsse,
mit denen er und seine Kommissionen sich Wochen
und Monate durch beschäftigt haben, nicht urgent er-
klären; sondern die Dringlichkeitsform nur bei wahr-
haft dringenden, nnd von beiden Räthen als solche zu
behandelnden Gegenstände anwenden; der Senat wird
sich freilich durch eine solche verlangte Eile, nie zu sol-
cher verleiten lassen, und also auch hier cine Com-
mission wählen. Fornerod stimmt listens allge-
meiner Bemerkung bei, und glaubt der zu ernennen-
den Kommission müsse wenigstens ein Monat Zeit ein-
geräumt, werden, um die bisherige Postverwaltung
genau untersuchen zu können. Craucr stimmt für
Hie Kommission und daß für die übrigen Mitglieder
der Beschluß aufs Bureau gelegt werde. Dieß wird
beschlossen, und eine Kommission aus 5 Gliedern soll
ernennt werden.

Kubli bemerkt, die Erfahrung zeige daß bei Er-
wählung der Kommissionen durch Stimmzeddel, imm.r
dir gleichen Glieder gewählt werden; er würde also
vorziehen, daß, wie das auch im grossen Rath ge-
wohnlich/ der Präsident die Kommission ernennen
möchte.

Crauer will hierüber in jedem einzelnen Fall ent-
Widm lassen. îaflechere will im gegenwärtigen

Fall das Reglement beobachten. Muret will eben-
falls beim Reglement bleiben,- besonders auch -um des
Präsidenten selbst wrllen, da man sich schon erlaubt
hat, die Wahl von Commissionen, die derselbe ernamsr
hatte, zu tndeln; wählt der Senat selbst, so wird
dieses nicht-geschehen.

Auf gewohnte Weise werden in die Commission
gewählt: Zäslin, Dolder-, Fornerod, Meye.i
v. Atau und Bay. Sie soll in 8 Tagen berichten.

Ein Beschluß, der dem Kriegsminister 20,00»
Franken 'bewilligt; wird dringend erklärt und ange-
nomme».

i 7
Die Senatssitzungen vom y, 10 und llten Nov.

sind bereits geliefert.

V 0 l zi eh u n g s d i r ekt 0 r i u m.

Das VMiehmlgsdèrektorium der einep und
Utttheilharm helvetischen Republik.

Erwägend, daß die unregelmäßige Ausammenb«-
rufung der Gemeindsversammlungen, welche ohne eine

vorläufige Regel und ohne Wissen der öffentlichen
Beamte» geschähen, in einigen Gemeinden Helveticas
zu Unannehmlichkeiten Ansaß gaben, welchen noth-
wendig borgebeugt werden muß

Erwägend, daß die deswegen zu treffenden Am
stalten'so'drinqend sind/daß sie nicht wohl aufgescho-
den werden können, bis cm allgemeines Gefez über
die Einrichtung der Munizipalitäten herausgegeb/n
Wird —

/ Beschließt:
O Es sollen keine Gemeindsversammlungen gehalr

ten werden können, ohne erhaltene Bewilligung des

Unterstanhalters des Distrikts, um welche Erlaubniß
er durch den Nationalagenten angesucht werden soll,
der Kraft seines Amts schuldig ist, derselben bcizu-
wohnen.

2) Diese Verordnung soll gedrukt werden, und
so lange in Kraft vcz bleiben, bis ein Gesez über die

Einrichtung ider Munizivaiität herausgegeben wird.
Also beschlossen in Luzcrn den siebzehnten Novem-

bcr 1798.
'

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Generalsec.,

Mousson.
Zu drucken und'zu'publizieren anbefohlen:

Der M'lnister der Justiz und Polizei,
' Fr. Bern. Meyer.
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